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RS OGH 1955/1/13 2Ob963/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1955

Norm

ABGB §46

Rechtssatz

Wenn beide Teile Wert auf eine ihrem Glauben (Katholisch bzw. evangelisch) entsprechende kirchliche Trennung

neben der standesamtlichen gelegt haben, ohne daß eine Einigung erzielt werden konnte, so sind beide Teile vom

Verlöbnis aus guten Gründen zurückgetreten, sodaß kein Anspruch aus § 46 ABGB besteht.
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